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0 Änderungsverzeichnis 
 

Version Stand Kapitel Plausi-Nr. Änderung 

1.0 23.03.2018   Neuerstellung 

1.1 10.10.2018 

1.1  

In den Logik-Texten bezüglich der 
Prüfung von „boolean“-Elementen 
die Bedingung von „0“ und „1“ auf 
„false“ und „true“ geändert 

1.1 PL1305 Logik: „>“ durch „<“ ersetzt 

1.1 PL9962, PL3562 Logik überarbeitet 

1.2 17.06.2020 1.2 FAER-bezogene Plausibi-
litätsprüfungen Kapitel 1.2 neu erstellt 

1.3 22.05.2023 

1.2 FAER-bezogene Plausibi-
litätsprüfungen PL4266 ergänzt 

1.2 PL3562 Logik erweitert um StGB § 54 und 
§ 55 

1.1 PL3107, PL7005 Neu aufgenommen 

1.4 08.06.2023 Redaktionelle Änderungen, Corporate Design 

2.0 21.06.2023 Review Ende VZRV-7265 

3.0 04.07.2023 
Es wurde ein Versionssprung von der Version 2.0 auf die Version 3.0 vor-
genommen, damit die Dokumente und die dazugehörigen XSD den glei-
chen Versionsstand enthalten. 

3.1 31.08.2023 1.1 PL8401 Neu aufgenommen 

3.2 12.09.2023    
Review Ende VZRV-7453 
Janine Köhler 

3.0 12.09.2023 
Um weiterhin einen gleichen Versionsstand der SDÜ-Dokumente und der 
dazugehörigen XSD zu erreichen, wurde das Dokument auf die Version 
3.0 zurückgesetzt.  
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1 Plausibilitätsprüfungen für D- und E-Mitteilungen 
 
Es werden die im Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei der Mitteilungsverarbeitung zur Anwendung 
kommenden Plausibilitätsprüfungen beschrieben. Es handelt sich hierbei um - über die Sche-
maprüfungen hinausgehende - Prüfungen zur Sicherstellung der inhaltlichen Logik der Mitteilun-
gen. 
 
Erläuterung zu Mitteilungsmerkmal: 
E = Erstmitteilung, B = Berichtigungsmitteilung,  F = Fahrverbotsmitteilung, 
L = Löschungsmitteilung, N = Nachträgliche Mitteilung 
 
1.1 Mitteilungsbezogene Plausibilitätsprüfungen 
 

Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL0502 Für diese Mitteilungsart ist die angege-
bene Behördenart nicht zulässig. D, E alle Wenn "kennzeichenMitteilen-

deStelle" 13-stellig ist 

PL0604 Das Datum der Mitteilung ist größer als 
das aktuelle Tagesdatum. D, E alle Wenn "datumMitteilungMittei-

lendeStelle" > Tagesdatum 

PL0804 Für diese Mitteilungsart ist die angege-
bene Behördenart nicht zulässig. D, E alle Wenn "kennzeichenErken-

nendeStelle" 13-stellig ist 

PL1005 Das Datum der Entscheidung ist größer 
als das Datum der Mitteilung. D, E alle 

Wenn "datumEntscheidung" 
> "datumMitteilungMitteilen-
deStelle" 

PL1204 
Das Datum der Rechtskraft/Unanfecht-
barkeit/Abgabe/Vorlage ist größer als 
das aktuelle Tagesdatum. 

E E 
Wenn "datumRechtskraft" 
angegeben und > Tagesda-
tum 

PL1205 

Das Datum der Rechtskraft/Unanfecht-
barkeit/Abgabe/Vorlage ist kleiner als 
das Datum der Entscheidung/Ausstel-
lung. 

E E 
Wenn "datumRechtskraft" 
angegeben und < "datumEnt-
scheidung" 

PL1212 
Das Datum der Rechtskraft/Unanfecht-
barkeit/Abgabe/Vorlage ist größer als 
das Datum der Mitteilung. 

E E 
Wenn "datumRechtskraft" 
angegeben und > "datumMit-
teilungMitteilendeStelle" 

PL1303 Es fehlen Angaben zum Familiennamen. D, E alle 
Wenn"familienname" = leer 
und "familiennameFehltZu-
Recht " = false 

PL1305 

 

Das Alter der Person ist 110 Jahre oder 
höher. D, E alle Wenn "geburtDatum" + 110 

Jahre <= Tagesdatum 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL1306 Die Person ist jünger als 14 Jahre. D, E alle Wenn "geburtDatum" + 14 
Jahre > Tagesdatum 

PL2002 Es fehlen Angaben zum Vornamen. D, E alle 
Wenn "vorname" = leer und 
"vornameFehltZuRecht" = 
false  

PL2101 
Es ist weder der Geburtsname, der Fa-
milienname noch der Vorname angege-
ben. 

D, E alle 
Wenn "geburtsname" und 
"familienname" und "vorna-
men" nicht enthalten sind 

PL2102 Es fehlen Angaben zum Geburtsnamen. D, E alle 
Wenn"geburtsname" = leer 
und "geburtsnameFehltZu-
Recht " = false 

PL3004 

Geburtsdatum und/oder -ort werden als 
nicht bekannt mitgeteilt. Bei in Deutsch-
land lebenden Personen sind die Daten 
aus dem zuständigen Einwohnermelde-
amt abzurufen. 

D, E alle 

Wenn „geburtDatum“ = 
00000000 und/oder „gebur-
tort“ = unbekannt und „merk-
malDatenEinwohnermelde-
amt“ = false und „staat“ = 
000 

PL3102 Das Datum der Tat ist nicht angegeben. E E 

Wenn "datumStraftat" nicht 
angegeben und "kennzahl" 
nicht "002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" und 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" nicht "StGB § 20" enthält 

PL3106 Mindestens ein Datum der Tat ist größer 
als das Datum der Rechtskraft. E E Wenn "datumStraftat" > "da-

tumRechtskraft" 

PL3107 Das Tatdatum ist größer als das Ent-
scheidungsdatum. D E Wenn "datumStraftat" > "da-

tumEntscheidung" 

PL3108 Die Person ist zum Zeitpunkt der Tat 
jünger als 14 Jahre. D, E E Wenn "geburtDatum" + 14 

Jahre > "datumStraftat" 

PL3302 Der Tatort ist nicht angegeben. E E 

Wenn "tatort" nicht angege-
ben und "kennzahl" nicht 
"002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" und 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" nicht "StGB § 20" enthält 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL3304 Der Grund der Löschung ist unplausibel 
oder nicht angegeben. D, E L 

Wenn "grundLoeschung" 
nicht = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 oder 99 

PL3305 
Obwohl als Grund der Löschung der 
Schlüssel 99 angegeben wurde, fehlen 
Angaben im Feld Bemerkungen. 

D, E L 
Wenn "grundLoeschung" = 
99 und "bemerkungen" nicht 
angegeben 

PL3561 

Obwohl StGB § 53 bzw. JGG § 31 Abs. 
1 angegeben sind, sind weder tatmehr-
heitlich zueinanderstehende Taten, noch 
das Merkmal 'Tatmehrheit mit nicht re-
gisterpflichtiger Tat', noch 'Anzahl identi-
sche Taten' > 1 übermittelt worden. 

E E 

Wenn "textAngewendeteVor-
schriften" "StGB § 53" oder 
"JGG § 31 Abs. 1" enthält 
und nicht mindestens zwei 
Elemente "eMitteilungTat" 
vorhanden sind und/oder 
"merkmalTatmehrheitNichtre-
gisterpflichtigeTat" = "true“ 
und/oder "anzahlIdentische-
Taten" > 1 ist 

PL3562 

Obwohl tatmehrheitlich zueinanderste-
hende Taten und/oder das Merkmal 
'Tatmehrheit mit nichtregisterpflichtiger-
Tat' und/oder 'Anzahl identische Taten' 
> 1 übermittelt wurden, ist StGB § 53, § 
54, § 55 bzw. JGG § 31 nicht angege-
ben. 

E E 

Wenn keine "kennzahl" 
"002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" und 
wenn mindestens zwei Ele-
mente "eMitteilungTat" vor-
handen sind und/oder "merk-
malTatmehrheitNichtregTat" 
= "true" und/oder "anzahlI-
dentischeTaten" > 1 und 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" nicht "StGB § 53", "StGB 
§ 54", "StGB § 55" oder 
"JGG § 31"enthält 

PL3565 
Bei Angabe des Merkmals 'Tatmehrheit 
mit nicht registerpflichtiger Tat' darf die 
Gesamtstrafe nicht mitgeteilt werden. 

E E 

Wenn "merkmalTatmehrheit-
NichtregTat" = "true" und 
mindestens eines der Ele-
mente "merkmalLebens-
langeFreiheitsstrafe", "ge-
samtstrafeJahre", "gesamt-
strafeMonate", "gesamt-
strafeWochen", "gesamtstra-
feTage", "freizeiten" oder 
"anzahlTagessaetzeGesamt-
strafe" angegeben ist 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL4170 Es wurde keine Tatkennziffer angege-
ben. E E 

Wenn "tatkennziffer" nicht 
angegeben und "kennzahl" 
nicht "002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" und 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" nicht "StGB § 20" enthält 

PL4252 

Trotz einer nicht registerpflichtigen Ent-
scheidung im Rahmen einer Gesamt-
strafenbildung ist die Gesamtstrafe an-
gegeben. 

E E 

Wenn "kennzahl" = "002126", 
"002129" und/oder "000VZR" 
und mindestens eines der 
Elemente "merkmalLebens-
langeFreiheitsstrafe", "ge-
samtstrafeJahre", "gesamt-
strafeMonate", "gesamt-
strafeWochen", "gesamtstra-
feTage", "freizeiten" oder 
"anzahlTagessaetzeGesamt-
strafe" angegeben ist 

PL4263 

Die Mitteilung enthält eine Fahrerlaub-
nissperre und tatmehrheitliche Taten. 
Bei keiner der Taten ist angegeben, 
dass sie für die Fahrerlaubnissperre 
maßgeblich ist. 

E E 

Wenn die Mitteilung in min-
destens einem der Elemente 
"fahrerlaubnissperreMonate", 
"fahrerlaubnissperreWo-
chen", "merkmalFahrerlaub-
nissperreFuerImmer" eine 
Angabe und mehr als ein 
Element "e-MitteilungTat" 
enthält und alle Elemente 
"merkmalRelevanzSperre" = 
0 

PL4906 
Für die mitgeteilte Dauer des Fahrver-
bots ist die entsprechende Rechtsgrund-
lage nicht angegeben. 

E E 

Wenn mindestens eines der 
Elemente "fahrverbotMo-
nate", "fahrverbotWochen", 
"fahrverbotTage" eine An-
gabe enthält und "textAnge-
wendeteVorschriften" nicht 
"StGB § 44" oder "StVG § 
25" enthält und "kennzahl" 
nicht "000VZR", "002876", 
"002130", "002131" oder 
"002134" enthält 

PL4907 Trotz entsprechender Rechtsgrundlage 
fehlt die Dauer des Fahrverbots. E E 

Wenn "textAngewendeteVor-
schriften" "StGB § 44" oder 
"StVG § 25" enthält und kei-
nes der Elemente "fahrver-
botMonate", 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

"fahrverbotWochen", "fahr-
verbotTage" eine Angabe 
enthält 

PL4908 
Trotz Angabe des Ablaufdatums der 
Fahrverbotsfrist ist die Dauer des Fahr-
verbotes nicht angegeben. 

E E 

Wenn "datumAblaufFahrver-
botsFrist" angegeben ist und 
keines der Elemente "fahr-
verbotMonate", "fahrverbot-
Wochen", "fahrverbotTage" 
eine Angabe enthält 

PL5606 

Im Jugendstrafrecht ist auch bei mehre-
ren Straftaten nur eine einheitliche Fest-
setzung von Zuchtmitteln oder Jugend-
strafe vorgesehen. 

E E 

Wenn "artFreiheitsentzie-
hung" = J" oder "A" oder „JA“ 
und mindestens eines der 
Elemente "einzelstrafe-
Jahre", einzelstrafeMonate", 
"einzelstrafeWochen" oder 
"einzelstrafeTage" angege-
ben ist 

PL6204 

Obwohl bei den angewendeten Vor-
schriften JGG § 27 angegeben ist, ist 
das Kennzeichen für einen 'Schuld-
spruch' nicht gesetzt. 

E E 

Wenn "textAngewendeteVor-
schriften" JGG §27 enthält 
und "merkmalSchuldspruch" 
= false 

PL6504 

Wenn ein Fristendatum für die Neuertei-
lung einer Fahrerlaubnis angegeben ist, 
muss auch die Dauer der Fahrerlaub-
nissperre mitgeteilt werden. 

E E 

Wenn "datumAblaufSperr-
frist" angegeben ist und kei-
nes der Elemente "fahrer-
laubnissperreMonate" und 
"fahrerlaubnissperreWochen" 
eine Angabe enthält und 
"kennzahl" nicht 002875 ent-
hält 

PL6603 

Neben einer 'Sperrfrist für immer' ist die 
Angabe einer zeitlich begrenzten Frist 
für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 
nicht plausibel. 

E E, N 

Wenn "merkmalFahrerlaub-
nissperreFuerImmer" = true 
und "datumAblaufSperrfrist" 
eine Angabe enthält 

PL7005 
Bei dieser Art der Maßnahme zur Fahr-
erlaubnis ist eine Angabe der Fahrer-
laubnisklasse(n) erforderlich. 

D E Wenn "positiveFahrerlaubnis-
Merkmale" nicht angegeben 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL7405 
Das Datum der 'vorangegangenen Maß-
nahme' ist größer als das Datum der 
Entscheidung. 

D E, N 

Wenn "datumVorangegan-
geneMassnahme" größer 
"datumEntscheidungAusstel-
lung" 

PL7610 
Die 'erkennende Stelle der vorangegan-
genen Maßnahme' muss angegeben 
sein. 

D, E F, N 

Wenn keines der Elemente 
"kennzeichenErkennende-
StelleVorangMassn" und 
"behoerdeVorangegangene-
Massnahme" angegeben ist 

PL7901 Die Art der Verkehrsbeteiligung ist nicht 
angegeben. E E 

Wenn "schluesselVerkehrs-
beteiligung" nicht angegeben 
und "kennzahl" nicht 002130, 
002131, 002134 oder 
000VZR und "textAngewen-
deteVorschriften" nicht "StGB 
§ 20" enthält 

PL8201 Die Fahrerlaubnisnummer ist unbe-
kannt. D, E alle 

Wenn "fahrerlaubnisnummer" 
nicht der Prüfzifferberech-
nung entspricht 

PL8203 Die Fahrerlaubnisnummer fehlt. D, E E, N 

Wenn 
a) "schlüsselBetroffeneFahr-
erlaubnisklasse" mit der An-
gabe "02" an den ersten bei-
den Stellen enthalten ist und 
"schluesselMassnahme" 
nicht "020000" 
oder  
b) "schlüsselFahrerlaubnis-
klasse" mit der Angabe "02" 
an den ersten beiden Stellen 
enthalten ist  
und  
"fahrerlaubnisnummer" nicht 
angegeben ist 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL8401 
Die Mitteilung enthält eine Fahrverbots-
dauer. Es ist eine Angabe der Fahrer-
laubnisklasse(n) erforderlich. 

E E 

Wenn "fahrverbotMonate", 
"fahrverbotWochen" oder 
"fahrverbotTage" eine An-
gabe enthalten und "positive-
FahrerlaubnisMerkmale" 
nicht angegeben sind 

PL8402 Hinsichtlich der Fahrerlaubnisklasse(n) 
ist eine Angabe erforderlich. E E 

Wenn "datumAblaufSperr-
frist" angegeben und "schlüs-
selFahrerlaubnisklasse" nicht 
angegeben ist und keine 
"kennzahl" "002130", 
"002131", "002134" oder 
"000VZR" enthalten ist 

PL9903 

Wenn die Höhe des Tagessatzes einer 
Geldstrafe angegeben ist, muss auch 
die Anzahl der Tagessätze (Gesamt-
strafe oder Einzelstrafe) mitgeteilt wer-
den. 

E E 

Wenn "hoeheTagessatz" an-
gegeben ist und weder "an-
zahl TagessaetzeGesamt-
strafe" noch "anzahlTages-
saetzeEinzelstrafe" angege-
ben ist und nicht "kennzahl" 
"000VZR" und/oder "002130" 
enthalten ist 

PL9905 

Trotz entsprechender Rechtsgrundlage 
fehlt das Datum des Ablaufs der Sperr-
frist oder das Merkmal Fahrerlaub-
nissperre für immer. 

E E 

Wenn "textAngewendeteVor-
schriften" StBG § 69, § 69a 
oder § 69b enthält und "da-
tumAblaufSperrfrist" und 
"merkmalFahrerlaubnissper-
reFuerImmer" nicht angege-
ben sind 

PL9906 
Die Rechtsvorschrift(en) für die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis/Anordnung der 
Sperrfrist ist/sind nicht angegeben. 

E E 

Wenn "datumAblaufSperr-
frist" oder "merkmalFahrer-
laubnissperreFuerImmer" an-
gegeben ist und "textAnge-
wendeteVorschriften" nicht 
StBG § 69, § 69a oder § 69b 
enthält und keine "kennzahl" 
"002130", "002131", 
"002134", "002875" oder 
"000VZR" angegeben ist 

PL9907 
Die Rechtsvorschriften StGB § 44 und 
StVG § 25 schließen sich gegenseitig 
aus. 

E E 
Wenn "textAngewendeteVor-
schriften" StGB § 44 und 
StVG § 25 enthalten 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs-
merk-
mal 

Logik 

PL9957 Zu mindestens einer Tat ist die "Tatbe-
zeichnung" nicht angegeben. E E 

Wenn in einem Element 
"eMitteilungTat" "textTatbe-
zeichnung" nicht angegeben 
und "kennzahl" nicht 
"002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" und 
in keinem Element "eMittei-
lungTat" enthält "textAnge-
wendeteVorschriften" die An-
gabe "StGB § 20" 

PL9958 
Zu mindestens einer Tat sind die "Ange-
wendeten Vorschriften" nicht angege-
ben. 

E E 

Wenn in einem Element 
"eMitteilungTat" "textAnge-
wendeteVorschriften" nicht 
angegeben und "kennzahl" 
nicht 002130, 002131, 
002134 oder 000VZR und in 
keinem (anderem) Element 
"eMitteilungTat" enthält 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" die Angabe "StGB § 20" 

PL9962 Es fehlen Angaben zum Strafausspruch. E E 

Wenn keines der Elemente 
"merkmalTeilrechtskraft", 
"artFreiheitsentziehung" = 
"A", "J" oder "JA", "gesamt-
strafeJahre", "gesamtstrafe-
Monate", "gesamtstrafeWo-
chen", "gesamtstrafeTage", 
"merkmalLebenslangeFrei-
heitsstrafe", "merkmalStraf-
vorbehalt", "anzahlTages-
saetzeGesamtstrafe", "an-
zahlTagesaetzeEinzelstrafe", 
"merkmalSchuldspruch", 
"merkmalVerwarnung", 
"merkmalGeldauflage", "ein-
zelstrafeJahre", "einzelstrafe-
Monate", "einzelstrafeWo-
chen", "einzelstrafeTage" 
und keine "kennzahl" 
002130, 002871, 002872, 
002873, 003146, 003190, 
003191, 003192, 003193, 
003194, 003223, 003234, 
003246, 003344 oder 
000VZR angegeben ist und 
"textAngewendeteVorschrif-
ten" nicht StGB § 20 und/o-
der § 60 enthält 
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1.2 FAER-bezogene Plausibilitätsprüfungen 
 
Hier folgt eine Auflistung der Plausibilitätsprüfungen im FAER, die sich auf interne Vorgänge 
bzw. interne Referenztabellen beziehen. Die bei der Verarbeitung einer Mitteilung im FAER an-
gewendete Logik wird jeweils beschrieben. 
 

Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL0002 
Es fehlen Erläute-
rungen zu einer 
Kennzahl. 

E E, N 
Wenn "kennzahl" in der entsprechenden Refe-
renztabelle als ergänzungspflichtig ausgewiesen 
ist und "textZurKennzahl" nicht enthalten ist 

PL0504 

Das Behörden-
kennzeichen für 
die mitteilende 
Stelle ist unbe-
kannt. 

D, E alle 
Wenn "kennzeichenMitteilendeStelle" nicht in 
der entsprechenden Referenztabelle enthalten 
ist 

PL0505 

Das Behörden-
kennzeichen im 
Element “kennzei-
chenMitteilende-
Stelle“ der Mittei-
lung stimmt nicht 
mit dem im Au-
thentifizierungs-
verfahren zu Ihrer 
Kennung hinter-
legtem Behörden-
kenn-zeichen 
überein. Die 
Übermittlung 
wurde abgebro-
chen. 

D, E alle siehe Plausi-Text 

PL0805 

Das Behörden-
kennzeichen der 
erkennenden 
Stelle ist unbe-
kannt. 

D, E E, B, L, 
N 

Wenn "kennzeichenErkennendeStelle" angege-
ben und nicht in der entsprechenden Referenz-
tabelle enthalten ist 

PL1504 

Der Geburtsname 
enthält eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

D, E alle 
Wenn ein Eintrag aus der jeweiligen Referenzta-
belle als Zeichenfolge im betreffenden Namens-
feld enthalten ist 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL1505 
Der Geburtsname 
enthält akademi-
sche Grade. 

D, E alle 

PL1603 

Die Namensbe-
standteile des Ge-
burtsnamens ent-
halten eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

D, E alle 

PL1604 

Die Namensbe-
standteile des Ge-
burtsnamens ent-
halten nur akade-
mische Grade. 

D, E alle 

PL1803 

Der Familien-
name enthält eine 
Bezeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

D, E alle 

PL1804 

Der Familien-
name enthält nur 
akademische 
Grade. 

D, E alle 

PL1903 

Die Namensbe-
standteile des Fa-
miliennamens 
enthalten eine Be-
zeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

D, E alle 

PL1904 

Die Namensbe-
standteile des Fa-
miliennamens 
enthalten nur aka-
demische Grade. 

D, E alle 

PL2005 Der Vorname ent-
hält eine 

D, E alle 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

Bezeichnung für 
eine 'juristische 
Person'. 

PL2006 
Der Vorname ent-
hält akademische 
Grade. 

D, E alle 

PL2602 

Das Kennzeichen 
des Staates zur 
Anschrift ist unbe-
kannt. 

D, E alle Wenn Angabe in "staat" nicht in der entspre-
chenden Referenztabelle enthalten ist 

PL4213 
Mindestens eine 
Kennzahl ist un-
bekannt. 

E E, F, N Wenn mindestens eine "kennzahl" nicht in 
KENNZAHL KENNZAHLTEXT" enthalten ist 

PL4264 

Angewendete 
Vorschriften: Die 
Mitteilung enthält 
mindestens eine 
nicht register-
pflichtige 
Tat/Rechtsgrund-
lage die nicht 
maßgebend für 
die Fahrerlaub-
nissperre/das 
Fahrverbot ist. 

E E 

Wenn die Mitteilung in einem der Elemente 
"fahrerlaubnissperreMonate", "fahrerlaub-
nissperre/Wochen", "merkmalFahrerlaubnissper-
reFuerImmer", "fahrverbotMonate", "fahrver-
bot/Wochen", "fahrverbotTage" eine Angabe und 
mehr als ein Element "eMitteilungTat" enthält 
und "textAngewendeteVorschriften" eine ausge-
lesenen unbekannt' - nicht in der Referenztab-
elle "RECHTSGRUNDLAGE" enthaltene Vor-
schrift und/oder eine der GRUPPE 3 enthält und 
in einem dieser Elemente "eMitteilungTat" "rele-
vanzSperre" = false und „relevanzFahrverbot“ = 
false 

PL4266 

Angewendete 
Vorschriften: Die 
Mitteilung enthält 
mindestens eine 
nicht register-
pflichtige 
Tat/Rechtsgrund-
lage. 

E E 

Abgleich der in Einzelteile zerlegten Zeichen-
kette aus "textAngewendeteVorschriften" mit 
den in der Referenztabelle "RECHTSGRUND-
LAGE" hinterlegten und in Gruppen eingeteilten 
Einzelrechtsgrundlagen: 

a) wenn eine Rechtsgrundlage der GRUPPE 1 
enthalten ist und keines der Felder "fahrerlaub-
nissperreMonate", "fahrerlaubnissperreWo-
chen", "merkmalFahrerlaubnissperreFuerImmer" 
eine Angabe enthält 

b) wenn eine "unbekannte" (nicht in Tabelle ent-
haltene) Rechtsgrundlage und/oder eine der 
GRUPPE 3 enthalten ist, und in der gesamten 
Mitteilung keine der GRUPPE 2 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL4267 

Angewendete 
Vorschriften: Es 
fehlen Vorschrif-
ten zur Tat. 

E E 

Abgleich der in Einzelteile zerlegten Zeichen-
kette aus "textAngewendeteVorschriften" mit 
den in der Referenztabelle "RECHTSGRUND-
LAGE“ hinterlegten und in Gruppen eingeteilten 
Einzelrechtsgrundlagen: 
 
Wenn in "textAngewendeteVorschriften" aus-
schließlich Vorschriften zu Fahrverbot bzw. 
Sperre und/oder "tatneutrale" Vorschriften ent-
halten sind und keine "kennzahl" "000VZR", 
"002130", "002131", "002134" angegeben ist 

PL6503 

Der angegebene 
Schlüssel für die 
'Art der Maßnah-
me' ist unbekannt. 

D E, N Wenn "schluesselMassnahme" nicht in SCHLU-
ESSEL ADMASSCHLUESSEL enthalten ist 

PL6822 

Bei der vorliegen-
den Kombination 
von 'Mitteilungs-
art' und 'Mittei-
lungsmerkmal' ist 
die Angabe der 
'Art der Maß-
nahme zur Fahr-
erlaubnis' nicht 
plausibel. 

D E, N 
Wenn die Kombination nicht in der Referenztab-
elle ADMAS enthalten ist oder der "GUELTIGA-
DMASFLAG" ungleich 1 ist 

PL7503 

Das angegebene 
'Behördenkenn-
zeichen der er-
kennenden Stelle 
der vorangegan-
genen Maßnah-
me' ist unbekannt. 

D, E E, F, N 
Wenn "kennzeichenErkennendeStelleVorange-
gangeneMassnahme" nicht in BKZ BEHOERDE 
enthalten ist 

PL7803 

Der angegebene 
Schlüssel für die 
'Art der vorange-
gangenen Maß-
nahme' ist unbe-
kannt. 

D, E E, N 
Wenn "schluesselVorangegangeneMassnahme" 
nicht in SCHLUESSEL ADMASSCHLUESSEL 
enthalten ist 

PL7904 

Der Schlüssel für 
die Art der Ver-
kehrsbeteiligung 
ist unbekannt. 

D, E E 
Wenn "schlüsselVerkehrsbeteiligung" nicht in 
Referenztabelle "VERKEHRSBETEILIGUNG" 
enthalten 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

PL8403 

Mindestens einer 
der angegebenen 
Schlüssel für die 
Fahrerlaubnis-
klassen ist unbe-
kannt. 

D, E E, N 
Wenn "schlüsselFahrerlaubnisklasse" nicht in 
Referenztabelle "FAHRERLAUBNISKLASSE" 
enthalten ist 

PLBA00 

Die Mitteilung ist 
vermutlich doppelt 
übermittelt wor-
den. 

D E 

Wenn "kennzeichenMitteilendeStelle", "aktenzei-
chenMitteilendeStelle", "schluesselMassnahme", 
"datumEntscheidungAusstellung"(A-, B-Mittei-
lung) bzw. "datumEntscheidung" (D-Mitteilung) 
mit den entsprechenden Daten einer Mitteilung 
im zugeordneten Treffer identisch sind 

PLBA01 

Die Mitteilung ist 
vermutlich doppelt 
übermittelt wor-
den. 

E E 

Wenn "kennzahl" nicht "002130", "002131", 
"002134" oder "000VZR" 
und 
wenn "kennzeichenMitteilendeStelle", "aktenzei-
chenMitteilendeStelle", Eintragungsart und Mit-
teilungsmerkmal mit den entsprechenden Daten 
einer Mitteilung im zugeordneten Treffer iden-
tisch sind 

PLBA03 

Unter den ange-
gebenen Daten 
liegt keine Eintra-
gung zur Person 
im FAER vor. Bei 
einer nachträgli-
chen Gesamt-
strafenbildung 
durch Beschluss 
muss eine Eintra-
gung vorhanden 
sein. 

E E 
Wenn "kennzahl" = "002130", "002131" oder 
"002134" und kein Vorgang im FAER vorhanden 
ist 

PLBA04 

Die der Mitteilung 
zugrunde lie-
gende Erstmittei-
lung ist unter den 
angegebenen 
Personendaten 
bzw. Aktenzei-
chen nicht im 
FAER eingetra-
gen. Bei Fahrver-
bots-, Nachträgli-
chen-, Berichti-
gungs- und 

D, E B, F, L, 
N 

Wenn Neuzugang 
oder  
wenn bei Folgemitteilung "aktenzeichenVoran-
gegangeneMassnahme" (A-, D-, E-Fahrverbots- 
und Nachträgliche Mitteilung) bzw. "aktenzei-
chenVorangegangeneEntscheidung" (F-, E-
Fahrverbots- und Nachträgliche Mitteilung) bzw.  
"aktenzeichenMitteilendeStelle" (alle Berichti-
gungs- und Löschungsmitteilungen) 
nicht mit dem Aktenzeichen der mitteilenden o-
der der erkennenden Stelle einer Erstmitteilung 
der gleichen Art im zugeordneten Treffer über-
einstimmt 
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Plausi-
Nr. Plausi-Text 

Mittei-
lungs-

art 

Mittei-
lungs- 
merk-
mal 

Logik 

Löschungsmittei-
lungen muss die 
Erstmitteilung vor-
liegen. 
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